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Gültig ab: 

 

Ersetzt Reglement vom: 

3. November 2015 

Ressort:   

Beschluss der SB Russikon vom: 6. November 2018 

 

 

Gemäss Volksschulgesetz §17 werden Schülerinnen und Schüler auf der Kindergartenstufe, in der 5. 

Klasse und auf der Sekundarstufe schulärztlich untersucht. Auf der Kindergartenstufe erfolgen die 

Untersuchungen in der Regel durch Privatärztinnen und Privatärzte. 

Die schulärztlichen Untersuche werden durch Dr. med. Mirjam Schorr und Dr. med. Matthias Rist 

durchgeführt. Die freie Arztwahl ist gewährleistet. 

Bei den Untersuchungen werden erhoben: 

a) Grösse und Gewicht 

b) Seh- und Hörvermögen 

c) Impfstatus 

Auf der Kindergartenstufe erfolgt zusätzlich eine Entwicklungsbeurteilung. 

 

Die Eltern sind verantwortlich, dass ihr Kind im 1. Kindergartenjahr untersucht wird. 

Der Reihenuntersuch beim Schularzt erfolgt klassenweise; auf der Primarstufe begleitet. 

Die Untersuche finden vorzugsweise im Winterhalbjahr statt. 

In der 5. Klasse werden im Winterhalbjahr die Impfausweise der Schülerinnen und Schüler durch die 

Klassenlehrperson eingezogen und in einem verschlossenen Couvert an die Schulverwaltung, resp. die 

Schulärzte weitergeleitet. Die Schulärzte retournieren die Ausweise mit eventuellen Impfempfehlungen, 

ebenfalls verschlossen, zu Handen der Schulverwaltung. Diese übergibt die Ausweise den zuständigen 

Lehrkräften für eine Retournierung an die Inhaber der elterlichen Gewalt. 

 

Auf der Kindergartenstufe erfolgt die Abrechnung gemäss der Verordnung des EDI vom 29.  September 

1995 über die Leistungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung. 

Die Gemeinden tragen die Kosten der Untersuchungen der Schulärztinnen und Schulärzte auf der Primar- 

und Sekundarstufe. 

Lassen die Eltern die Untersuchung auf der Primar- oder Sekundarstufe bei einer Privatärztin oder einem 

Privatarzt durchführen, tragen sie die Kosten. 

 

  

David Goldschmid 

Präsident 

Irena Schönholzer 

Leiterin Schulverwaltung 
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